
5. Glaskopf-Cup 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.06. – 02.07.2017 

 

TC Glashütten 

 
 

Ausschreibung 
 



Offenes Ranglisten-/LK-Turnier vom 29.06.-02.07.2017 

 

 
Veranstalter/Aus-  TC Glashütten e.V. 

richter:   Idsteiner Weg 19 

    61479 Glashütten 

 

Wettbewerbe: Juniorinnen & Junioren U10, U12, U14, U18  

Einzel 

 

Turnierkategorie: J4 

 

Spielsystem: KO-System 

     

Turnierleitung:  Dr. Marc Philipp 

 

Turnierausschuss: Gabriele Blumenauer, Oberschiedsrichter, 

Martin Hablowetz, Veronika Pollet, Dr. Marc 

Philipp,  

     

Oberschiedsrichter: Gabriele Blumenauer 

 

Zulassung: ausschließlich nach deutscher Rangliste: 

 20 Direktannahmen, 4 Wild-Cards     
 

Meldeschluss: 25.06.2017, 23:59 Uhr 

 

Meldungen: HTO 

 

Nenngeld: 30,- € (inkl. 5,- € DTB-Gebühr) Das Nenngeld 

ist bis zum Meldeschluss auf folgendes Bank-

konto zu überweisen: 

TC Glashütten, IBAN: DE02 5019 0000 0300 

5765 16, BIC: FFVBDEFF Zweck: Glaskopf-Cup 

  

Auslosung: Die Auslosung findet am 27.06. um 20:00 Uhr im 

Clubhaus des TC Glashütten statt. 

    



tägl. Spielbeginn:  Do, 29.06. 15:00 Uhr  

    Fr,   30.06.. 11:30 Uhr  

     Sa, 01.07. & So, 02.07. 09:00 Uhr   

 

 Termin-Hinweis: Die Juniorinnen starten am Donnerstag 

(29.06.), die Junioren am Freitag (30.06.). Die 

weiteren Runden waren am Samstag und 

Sonntag gespielt.  

 

 Ballmarke:    HTV Official 

     HTV Stage 1 (grün) bei U10 

 

Turnierplätze:  6 Sandplatze. Bei Unbespielbarkeit der Plätze 

wird das Turnier in der Halle (Teppichbelag) 

fortgesetzt. Hierfür sind profillose Hallenschu-

he notwendig.   

 

Wettbewerbsordnung:  Gespielt wird nach den Tennisregeln der ITF 

sowie der Turnierordnung des DTB. In allen 

Wettspielen entscheidet der Gewinn von 

zwei Sätzen unter  Anwendung der Tie-Break-

Regel in jedem Satz. 

 

Preise: Sachpreise im Gesamtwert von ca. 500,- €   

 

 Hinweis/Bedingungen:  1. Der Turnierausschuss behält sich das Recht 

vor, die Bedingungen zu  ändern sowie Mel-

dungen zurückzuweisen. 

 

   2. Absagen, die nach der Auslosung am 

27.06.2017 eingehen, verpflichten zur Zahlung 

der Meldegebühr. 

 

   


